
2

langen, dessen Inhalt unbedenklich auch in dritte Hände

gelangen kann. Beschriebenes Material ist vor dem Hinein-

werfen zu zerkleinern. Die Papierkörbe sind von Zeit zu

Zeit stichprobenweise zu überprüfen.

3) Alle Schriftstücke, deren Inhalt irgend von Bedeu-

tung ist, sind durch den Aktenwolf zu vernichten.

Unberührt hievon bleiben die für die Behandlung

von Verschlußsachen geltenden Anweisungen (Verschlußsa-

chenanweisung und Geschäftsordnung vom 22,1.1941 I W-1419 g),

auf deren genaueste Beachtung ich ebenfalls verweise.

Alle diese Vorschriften erfüllen jedoch erst dann

ihren Zweck, wenn jeder einzelne aus eizener verantwortungs-
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